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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000017/2013 

an die Kommission 
Artikel 115 der Geschäftsordnung 

Danuta Maria Hübner 
im Namen des Ausschusses für regionale Entwicklung 

Betrifft: Staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 

Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation von Interessengruppen zu einem Entwurf für 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung eingeleitet, die für den nächsten 
Programmplanungszeitraum (2014–2020) gelten sollen. Im Zusammenhang mit der allgemeinen 
Frage der Koordinierung dieses Entwurfs für Leitlinien mit der Kohäsionspolitik im Rahmen des neuen 
Legislativpakets ergeben sich folgende Fragestellungen: 

 Hat die Kommission geprüft, ob die Leitlinien mit dem vorgeschlagenen Paket von Rechtsvorschriften 
für die Kohäsionspolitik im Einklang stehen und wie sich die Leitlinien auf dieses Paket auswirken, 
einschließlich der Finanzierungsinstrumente, der Kofinanzierungsregelung und der Europäischen 
territorialen Zusammenarbeit? 

 Wie wird sich die Straffung der Leitlinien im Vergleich zu 2007–2013 auswirken und was werden die 
Folgen für Mitgliedstaaten mit finanziellen Schwierigkeiten sein? 

 Kann die Kommission begründen, warum in dem Entwurf für Leitlinien Regionalbeihilfen für 
Unternehmen, die mehr als 250 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von unter 50 Mio. EUR haben, 
außer in den ärmsten Regionen, die nur ein Viertel der EU-Bevölkerung ausmachen, ausgenommen 
sind, vor allem, da diese Kategorie auch viele einheimische mittelständische Unternehmen umfasst? 

 Wie wirkt sich die Begrenzung des Anwendungsbereichs von Regionalbeihilfen im Hinblick auf große 
Unternehmen auf die Regionen aus?  

 Werden die Leitlinien Innovation, Wachstum und Beschäftigung auf dem Binnenmarkt anregen, wenn 
großen Unternehmen keine Beihilfen gewährt werden dürfen und der Gesamtbevölkerungsplafond 
eingeschränkt wird? 

 Werden die Kriterien zur Festlegung von Gebieten, die die Voraussetzungen nach Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe a und c erfüllen, den vorgeschlagenen Vorschriften der Allgemeinen Verordnung für die 
Kategorien von Regionen ausreichend und angemessen gerecht, insbesondere was die Definition von 
C-Fördergebieten angeht?  

 Die Festlegung von A-Gebieten und benachteiligten Gebieten basiert auf unterschiedlichen Jahren, 
und die sich daraus ergebenden Karten unterscheiden sich. Auf Regionen, die nicht mehr unter das 
derzeitige Ziel 1 fallen, wird in den Leitlinien nicht eingegangen. Wie wird dieses Problem gelöst 
werden, und wie rechtfertigt die Kommission den Umstand, dass unterschiedliche Jahre für die 
Festlegung der Kategorien von Regionen herangezogen werden?  

 Berücksichtigt die Kommission das REGI-Mandat für die Allgemeine Verordnung im Hinblick auf die 
Beständigkeit der Vorhaben und ist sie bereit, einen schlüssigen Ansatz zu praktizieren, indem in den 
Rechtsvorschriften für staatliche Beihilfen eine Gültigkeitsdauer von mindestens 10 Jahren festgelegt 
wird? 

Eingang: 21.2.2013 
Weiterleitung: 25.2.2013 
Fristablauf: 4.3.2013 


